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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1979

Norm

ABGB §1409 A

ABGB §1409 C

ABGB §1409 Ea

Rechtssatz

Das gesetzliche Erfordernis der Zugehörigkeit von Schulden zu einem rechtsgeschäftlich übernommenen Vermögen ist

dann entbehrlich, wenn das übernommene Vermögen im wesentlichen das ganze Vermögen des Überträgers

darstellte.
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Beisatz: Sofern den Gläubigern durch die Übertragung des Vermögens die Haftungsgrundlage entzogen wird,

wenn also die Übertragung zu einer Vermögensverminderung führt, da anstelle der übergebenen Sachen kein

Verkaufserlös tritt. (T1)
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Auch
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